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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   
 

 
 

 Änderungsantrag 
20.01.2022 

HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 
 
Einzelplan  08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  08 01 Ministerium 
Buchungskreis: 2700 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan 02 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Familie und Senioren 

 
 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
 

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 26.615,5 +250,0 26.865,5 
 Produktabgeltung 26.349,4 +250,0 26.599,4 

 
 
 
 
 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 

 

Der Erfolgsplan und die Überleitungsrechnung sind entsprechend anzupassen, ebenso das entsprechende Produktblatt.  
 
 
Stellenplan Kap. 08 01 
 
Zu 422 00 für planmäßige Beamte und Richter 
 
A 15 - Regierungsdirektor/in           56,0         + 1,0             57,0 
A 12 - Amtsrat/rätin           53,0         + 2,0            55,0 

 

 
 

Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 
 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 422 

Bezüge und Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter 19.232.100 +200.000 19.432.100 

 531 
Ausgaben für Veröffentlichungen, 
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 542.200 +50.000 592.200 

 
 
 
 

 
 

  Drucksache 20/7660 
(zu Druc ksache 16/6172.  Lesung      
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Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 
 

 Hauptgruppe von um auf 
 HG 4 35.295.500 "+"" 200.000 35.495.500 
 HG 5 13.698.000 "+"" 50.000 13.748.000 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -310.315.400 """ -250.000 -310.565.400 

 
 
 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung des Änderungsantrags: 
 
Nach Artikel 10 der Istanbul-Konvention bedarf es einer Stelle, die für Koordinierung, Umsetzung, Beobachtung und 
Bewertung der Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung aller von der Konvention erfassten Formen von Gewalt 
zuständig ist. 
 
Die Landeskoordinierungsstelle trägt zur Verbesserung der Datenlage bei, sie kommt der Aufgabe des Monitorings 
nach, konzipiert und unterstützt die unabhängige Evaluierung der Umsetzung. Sie dient der Koordinierung 
ressortübergreifender Aufgaben, die unterschiedliche Ministerien betreffen, wie das Ministerium für Soziales und 
Integration, das Ministerium des Inneren und für Sport sowie das Justiz- und Kultusministerium, und unterstützt 
sektorenübergreifende Abstimmungsprozesse mit Kommunen und der Zivilgesellschaft. 
Um flächendeckende Angebote im Bereich des Gewaltschutzes und der Beratung gewährleisten zu können, bedarf es 
neben der Sicherstellung von Fortbildungen in den unterschiedlichen Ressorts, des Ausbaus eines Netzwerkes zum 
Gewaltschutz und einer Verknüpfung der Hilfesysteme zur Bereitstellung von Informationen und Kampagnen. 
 
In Zusammenarbeit mit den Kommunen und der Zivilgesellschaft besteht die Möglichkeit, Runde Tische zu fördern 
und zugängliche psychosoziale Angebote für Opfer von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt sowie Angebote für 
Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, aufzubauen oder zu ergänzen. Durch eine Vernetzung aller 
Akteurinnen und Akteure auf kommunaler-, Landes- und Bundesebene wird die Zusammenarbeit maßgeblich 
erleichtert und ein behörden- und institutionsübergreifender Erfahrungs- und Informationsaustausch ermöglicht.  
 
2022 wird die Auswertung des ersten deutschen Staatenberichts der Bundespublik Deutschland 2020 wie auch der 
parallel eingereichten Berichte der Zivilgesellschaft im Rahmen des in Kapitel IX der Istanbul Konvention 
vorgesehenen Überwachungsmechanismus erwartet. Die Auswertung erfolgt durch die unabhängige Expertengruppe 
die für die Überwachung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO) zuständig ist. Aufgabe der Landeskoordinierungsstelle soll es sein, die 
Umsetzung der GREVIO-Empfehlungen zu koordinieren. 
 
Hinsichtlich der Herstellung einer adäquaten Personalausstattung der neu einzurichtenden Koordinierungsstelle ist die 
Schaffung einer zusätzlichen Planstelle des höheren Dienstes in der Wertigkeit A 15 sowie zweier zusätzlicher 
Planstellen für die Sachbearbeitung in der Wertigkeit A 12 erforderlich. Hierfür entsteht ein zusätzlicher Bedarf an 
Mitteln im Personalbudget in Höhe von 200.000 Euro. Zudem werden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit der neuen 
Koordinierungsstelle in Höhe von 50.000 Euro benötigt. 
 
Der Mehrbedarf wird gegenfinanziert aus 08 06 P62 (vgl. ÄA). 
 
Wiesbaden, 19. Januar 2022 
 

Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
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